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RS UVS Kärnten 1991/08/01 KUVS-
120/2/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.08.1991

Rechtssatz

Wird der Beschuldigte zur Bekanntgabe seiner Einkommens-, Vermögens- und Familienverhältnisse mit dem Hinweis

nachweislich aufgefordert, daß bei Nichtentsprechung der Entscheidung die Feststellung zugrunde gelegt werden

müßte, daß diese allseitigen Verhältnisse seitens der Erstinstanz bei der Strafbemessung im Ergebnis hinreichend

Berücksichtigung fanden und der Berufungswerber von dieser eingeräumten Möglichkeit keinen Gebrauch macht, ist

der Berufungsentscheidung die genannte Feststellung im Zusammenhang mit der Strafbemessung zugrunde zu legen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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